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Bebauungsplan
"Nordstrand Bockwitz"

vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Planteil B
Textliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften sowie Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

I. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)

1.1 Innerhalb der sonstigen Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung für die
Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflächenanlage (SO Photovoltaik 1) sind fest
installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Art bestehend aus Photovoltaikmodulen, Photovoltaikgestellen
(Unterkonstruktion), Wechselrichterstationen, Transformatoren-/ Netzeinspeisestationen und Anlagen zur
Speicherung zulässig.

1.2 Innerhalb der sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Umspannwerk (SO Umspannwerk) sind
Umspannwerke mit den erforderlichen technischen Komponenten und Nebenanlagen sowie bauliche
Anlagen zu Informationszwecken zum Thema regenerative Energien (z.B. Infotafeln, Aussichtsplattform,
Anschauungsobjekte) zulässig.

1.3 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger
im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

2.1 Die maximale Grundflächenzahl ist für die sonstigen Sondergebiete SO Photovoltaik 1 sowie
SO Umspannwerk auf 0,8 festgesetzt. Die für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche maßgebende
Fläche ist die Fläche des jeweiligen sonstigen Sondergebiets. Eine Überschreitung der GRZ im Sinne des
§ 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig.

2.2 Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe der Oberkante baulicher Anlagen ist jeweils der nächste
eingetragene Höhenpunkt innerhalb des selben Sondergebiets gemäß Planeinschrieb. Eine
Überschreitung der gemäß Planeinschrieb zulässigen Höhe um bis zu 2 Meter ist innerhalb der sonstigen
Sondergebiete SO Photovoltaik für technische Anlagen zur Überwachung, z.B. Antennen und
Kameramasten zulässig.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 und § 23 BauNVO)

3.1 Zäune, Wartungsflächen und Stellplätze gemäß § 12 Abs. 1 BauNVO sowie Nebenanlagen, die der
technischen Versorgung des Baugebietes dienen, sind, soweit es sich nicht um Gebäude handelt,
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
4.1 Neu anzulegende Zufahrten, Wege und Stellflächen sind zum Schutz des Bodens in wasser- und

luftdurchlässiger Bauweise auszuführen.

4.2 E1 - Erhalt bestehender Kompensationsmaßnahmen: Das bestehende Grünland auf den Flurstücken
2332/4 und 2412/5 der Gemarkung Borna ist dauerhaft zu erhalten. Der Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.

4.3 E2 - Erhalt bestehender Gehölzstrukturen: Die bestehenden Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und zu
pflegen. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.

4.4 A1: Innerhalb der sonstigen Sondergebiete SO Photovoltaik 1 ist unter und zwischen den Modulen durch
Ansaat mit einer standortangepassten, heimischen und schattenverträglichen Wiesensaatgutmischung ein
extensives Abstandsgrün zu entwickeln und zu pflegen. Der Boden ist vor der Ansaat zu lockern. Eine
Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig.

4.5 A2: Innerhalb der festgesetzten Grünflächen ist durch Ansaat und Pflege eine artenreiche Blühwiese zu
entwickeln und zu erhalten. Als Ansaat ist gebietsheimisches Saatgut (UG 5 - Mitteldeutsches Tief- und
Hügelland) in der Ausführung als Grundmischung für artenreiche Blühwiesen zu verwenden. Der Boden ist
vor der Ansaat zu lockern. Eine  Bodenbearbeitung sowie der Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig.

4.6 A3: Innerhalb der festgesetzten Waldflächen ist auf den nicht bestockten Flächen ein standortgerechter
Laubmischwald mit den erforderlichen Waldwegen zu entwickeln und gemäß den Regelungen des
sächsischen Waldgesetzes zu bewirtschaften.  In den Bereichen zu angrenzenden Wegen und Freiflächen
ist als Bestandteil des Waldes ein gestufter Waldrand, bestehend aus einer 5 Meter breiten Krautzone
(Saum) und einer 10 Meter breiten Strauchzone (Mantel) zu entwickeln. Im Bereich von Leitungstrassen
und deren Schutzstreifen sind entsprechend unbestockte Freiflächen als Bestandteil des Waldes zu
entwickeln und zu pflegen.

4.7 G1: Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen ist auf einer Länge von mindestens 770 Metern und einer Breite von mindestens 3 Metern
eine zweireihige Laubstrauchhecke zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es ist je 2,25 m² Pflanzfläche
ein Strauch in Reihe zu pflanzen. Dafür sind Sträucher der Arten Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus
europaeus), Hunds-Rose (Rosa canina), Gem. Hartriegel (Cornus sanguinea), Weißdorn (Crataegus
spec.), Holzapfel (Malus sylvestris), Purgier Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und Schlehe (Prunus
spinosa) in etwa gleicher Anzahl zu berücksichtigen. Als Pflanzqualität sind verpflanzte Sträucher mit
4 Trieben und einer Höhe von 60 bis 100 cm aus dem Vorkommensgebiet 2 - Mittel- und Ostdeutsches
Tief- und Hügelland zu verwenden. Für eine Dauer von 5 Jahren ist eine Gehölzpflege zu gewährleisten
(1 Jahr Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungspflege).
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Art der baulichen Nutzung (Nummerierung der TF)
Grundflächenzahl (GRZ) Höhe baulicher Anlagen
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Planteil A
Planzeichenerklärung

I. zeichnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung (§ 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

         OK 4,0 Höhe der Oberkante baulicher Anlagen in Meter

         GRZ 0,8 maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

3. Bauweise, überbaubare Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Private Verkehrsfläche, Zweckbestimmung: Zufahrt

Bereich der Ein- und Ausfahrt

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

private Grünfläche, Zweckbestimmung gemäß Maßnahmenbeschreibung

6. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flächen für Wald

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB)

          A1, E1 Bezeichnung der Maßnahmen

7. sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Arten der baulichen Nutzung

Erläuterung der Nutzungsschablone

II. Planunterlagen gemäß § 1 Abs. 2 PlanZV, sonstige Planzeichen ohne Normcharakter und nachrichtliche
Übernahmen

Flurstücksgrenze Bemaßung in Meter

Flurstücksnummer Geländehöhe über NHN

Gemarkungsgrenze Wald- / Gehölzfläche

Gebäude (Bestand) geplante Flurstücksgrenzen Flurneuordnung

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere
Einwirkungen erforderlich sind (Altbergbau) (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Geltungsbereich benachbarter Bebauungspläne

bestehende Erschließungsstraßen / -wege (Darstellung nicht abschließend)

Grenze der befestigten Fahrbahn (B 93)

Anbauverbots- / Anbaubeschränkungszone gemäß § 9 FStrG

Gewässer / Graben mit Bezeichnung

Mittelspannungsleitung unterirdisch mit Schutzstreifen (Mitnetz Strom)

Gasleitung unterirdisch mit Schutzstreifen (Mitnetz Gas)

Abwasserdruckleitung unterirdisch mit Schutzstreifen (AZV Espenhain)

Trinkwasserleitung unterirdisch mit Schutzstreifen (ZWA Borna-Land)

Entwässerungsleitung (Eigentümer unbekannt)

Gestell mit PV-Modulen (Belegung vorläufig)

geplante Löschwasserentnahmestelle

geplante interne Zuwegung

Grundwassermessstelle mit Nummer (Quelle: LMBV)

Filterbrunnen mit Nummer (Quelle: LMBV)

Sicherheitslinie Braunkohlenplan (Quelle: LMBV)

Entwässerungsstrecke mit Pufferbereich (Quelle: LMBV)

Übersichtskarte, Maßstab 1: 50.000 (Quelle: DTK050 10/2021 © Geobasis DE/GeoSN)
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Planerische Grundlage: Katasterdaten und DGM-Höhendaten (ALKIS und
DGM20; Stand 10/2021), bereitgestellt durch den Staatsbetrieb
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (© GeoBasis-DE / GeoSN)

0 25 50 75 100 250 m Maßstab
1 : 2.500

Verfahrensvermerke
1. Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmt mit dem Liegenschaftskataster

überein (Stand: .............................. ) Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung im Plan wird nicht
garantiert.

Borna, .......................... Siegel   ...................................................
      Landratsamt Landkreis Leipzig

   Vermessungsamt

2. Der Stadtrat der Stadt Borna hat in seiner Sitzung am .............................. den Bebauungsplan, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung beschlossen.

Borna, .......................... Siegel                        ..........................................
                             Urban, Oberbürgermeister

3. Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Stadtrats
vom .............................. übereinstimmt.

Ausgefertigt, Borna, .......................... Siegel                        ..........................................
                             Urban, Oberbürgermeister

4. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden von Jedermann
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am ...........................
ortsüblich bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist am .............................. in Kraft getreten.

Borna, .......................... Siegel                        ..........................................
                             Urban, Oberbürgermeister

4.8 G2: Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen ist auf einer Länge von mindestens 1.200 Metern und einer Breite von mindestens
4 Metern eine dreireihige Laubstrauchhecke zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten, Unterbrechungen für
Zufahrten und Leitungstrassen sind zulässig. Es ist je 2,25 m² Pflanzfläche ein Strauch in Reihe zu
pflanzen. Dafür sind Sträucher der Arten Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus),
Hunds-Rose (Rosa canina), Gem. Hartriegel (Cornus sanguinea), Weißdorn (Crataegus spec.), Holzapfel
(Malus sylvestris), Purgier Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und Schlehe (Prunus spinosa) in etwa gleicher
Anzahl zu berücksichtigen. Als Pflanzqualität sind verpflanzte Sträucher mit 4 Trieben und einer Höhe von
60 bis 100 cm aus dem Vorkommensgebiet 2 - Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland zu
verwenden. Für eine Dauer von 5 Jahren ist eine Gehölzpflege zu gewährleisten (1 Jahr
Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungspflege).

5. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

5.1 Das Flurstück 2415/2 der Gemarkung Borna ist zwischen dem SO Umspannwerk und der südlichen
Geltungsbereichsgrenze auf einer Breite von 5 Metern mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu
Gunsten der Großen Kreisstadt Borna zu belasten.

II. örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 SächsBO)

5. Einfriedungen
5.1 Zur Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt sind die Photovoltaikanlagen und die Umspannwerke

einzufrieden. Die Gesamthöhe der Einfriedung darf maximal 2,50 m über Geländeniveau betragen und ist
als Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun auszuführen. Die Einfriedung der Photovoltaikanlagen
muss entweder einen durchgehenden Bodenabstand von mindestens 10 cm oder im Abstand von 50
Metern bodenebene Rohrdurchlässe zur Gewährleistung der Kleintierdurchgängigkeit aufweisen. Eine
Errichtung der Einfriedung außerhalb der sonstigen Sondergebiete ist nicht zulässig.

5.2 Die Errichtung von Anlagen zur Fremdwerbung ist im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht zulässig.

III. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

(1) Es wird auf § 20 SächsDSchG hingewiesen. Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen
entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies unverzüglich einer
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige Fachbehörde
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.

(2) Bestehende Kompensationsmaßnahmen aus anderen Vorhaben (E1): Die innerhalb des Geltungsbereichs auf
den Flurstücken 2332/4 und 2412/5 der Gemarkung Borna realisierten Kompensationsmaßnahmen sind von
jeglicher Beeinträchtigung, auch während des Baustellenbetriebs freizuhalten, es sind wirksame
Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. Die Maßnahme bezieht sich auf den Erhalt  der bestehenden Maßnahmen
und die Vermeidung einer Beeinträchtigung durch das Vorhaben, die Übernahme einer Pflegeverpflichtung
erfolgt mit der vorliegenden Planung nicht.

(3) Bergbaufolgen: Im Plangebiet ist großflächig mit dem Vorkommen von Hohlräumen und mächtiger
anthropogener Auffüllungen (Kippenböden) im Zusammenhang mit früheren Bergbautätigkeiten zur Gewinnung
von Braunkohle zu rechnen. Die Gebiete mit unterirdischen Höhlräumen nach § 8 der sächsischen
Hohlraumverordnung sind auf der Planzeichnung gekennzeichnet. Gemäß Stellungnahme der Landesdirektion
Sachsen ist aufgrund der relativ lockeren Schüttungen im Bereich der ehemaligen Kippen mit einer verringerten
Standfestigkeit des Untergrundes zu rechnen. Die in der Regel locker aufgeschütteten und in ihrer
Zusammensetzung stark heterogenen Kippenböden ohne Maßnahmen zur Bodenverbesserung (Verdichtung)
stellen häufig einen ungeeigneten Baugrund dar. So können durch Setzungen und Sackungen ernsthafte
Schäden an Bauwerken eintreten. Die Einbeziehung eines sachkundigen Baugrundgutachters wird daher durch
das LfULG empfohlen.

Das Plangebiet tangiert teilweise den räumlichen Geltungsbereich des Abschlussbetriebsplanes (ABP)
„Tagebau Bockwitz“ der LMBV. Diese Flächen stehen unter Bergaufsicht. Die Sanierung ist noch nicht
abgeschlossen. Generell ist bis zur Beendigung der bergrechtlichen Verantwortung zu gewährleisten, dass
noch ausstehende Verpflichtungen aus der Umsetzung des Abschlussbetriebsplanes und des
wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses zur Gewässerherstellung jederzeit uneingeschränkt und ohne
zusätzlichen finanziellen Aufwand für die LMBV umgesetzt werden können. Aus dem Vorhaben dürfen sich
keine Gefährdungen für den Sanierungsbergbau oder Dritte ergeben. Für die unter Bergaufsicht stehenden
Flächen besteht eine Anmeldepflicht für bauausführende Unternehmen. Der Beginn und das Ende von Arbeiten
in Betriebsplanbereichen sind mindestens 14 Tage vorher der LMBV unter der Fax-Nr.: 0341 / 2222-2300
anzuzeigen. Dies gilt auch für vorbereitende Leistungen (Vermessungsarbeiten u. ä.).

Innerhalb des Plangebietes sind mehrere Filterbrunnenstandorte vorhanden, die nachrichtlich auf der
Planzeichnung eingetragen sind. Auf der Fläche 2.1 befinden sich Filterbrunnen 1574 und 1576, welche noch
nicht abschließend verwahrt sind. Hier muss noch eine abschließende Verwahrung/Sicherung erfolgen. Seitens
der LMBV ist eine Verwahrung der Filterbrunnen nicht vor dem Jahr 2024 möglich. Die Verwahrung/Sicherung
der noch zu bearbeitenden Filterbrunnenstandorte ist zu gestatten und nicht zu behindern. Die
Filterbrunnenstandorte sind in einem Radius von 10 m nicht zu be- bzw. überbauen. Eine Anfahrt mit schwerer
Technik zu den Filterbrunnenstandorten muss gewährleistet werden.

Es sind Braunkohlentiefbaubereiche vorhanden. Bei dem Braunkohlentiefbau handelt es sich um Relikte der
Entwässerungsstrecken vom ehern. Tagebau Borna-Ost, der später in den Tagebau Bockwitz übergegangen
ist. Es sind zwei Relikte der Entwässerungsstrecken der 1. Sohle mit technischen Bohrungen vorhanden (in
TF2.1 und TF2.3). Diese Strecken sollten beidseits in einem Abstand von 7 m zur Steckenachse nicht überbaut
werden. Die Strecken sind nachrichtlich auf der Planzeichnung eingetragen.

Es ist eine Sicherheitslinie vorhanden (Fläche 2.3). Mit der Sicherheitslinie wird diejenige Fläche
(Sicherheitszone) begrenzt, auf welcher unmittelbare Auswirkungen auf die Geländeoberfläche durch
bergbauliche Tätigkeiten einschl. der Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen an Tagebauböschungen bzw.
durch Tagebaurestseen verursachte hydromechanische Langzeiteinflüsse auf die Böschungen nicht
ausgeschlossen werden können. Die Sicherheitslinie ist nachrichtlich auf der Planzeichnung eingetragen.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich mehrere aktive Grundwassermessstellen der LMBV. Diese
Messstellen werden quartalsweise oder halbjährlich im Rahmen des Montanhydrologischen Monitoring zur
Dynamik untersucht. Die Messstellen sind vor Beschädigungen zu schützen und zu erhalten, eine Zuwegung
muss gewährleistet bleiben. Zudem muss die Zugänglichkeit zu den GWM auch inklusive Mess-, Probenahme-
und Reparaturtechnik gewährleistet sein und bleiben. Ein Messstellenrückbau ist nicht vorgesehen.

(4) P 1 - Pflegekonzept Abstandsgrün: Das Pflegekonzept P 1 sieht eine regelmäßige Mahd oder ggf. Beweidung
der Modulzwischenräume vor (Maßnahmenflächen A 1 bzw. des sonstigen Sondergebiets). Dabei sind jedoch
folgende naturschutzfachliche Anforderungen an die Nutzung zu berücksichtigen: keine Bodenbearbeitungen,
vollständiger Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.
Nach Inbetriebnahme der PV-Anlage ist eine Mahd von Teilen der Vegetationsbestände frühestens dann
zulässig, wenn deren Höhe die Höhe der unteren Kanten der Module erreicht hat. Die Mahd ist dann auf die
schmale Fläche an den Modulunterkanten zu begrenzen. Dies erfolgt aus Gründen des Brandschutzes. Die
Wiederholung dieser Mahd ist jeweils dann zulässig, wenn die Vegetation erneut die Höhe der Module erreicht.
Die Mahd oder Beweidung der übrigen Vegetationsbestände innerhalb der Sondergebietsflächen ist bis ein- bis
zweimal jährlich Mitte März und ab Ende Oktober zulässig.
Allgemeine Anforderungen an die Durchführung der Mahd / Beweidung:
· der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und eine Stickstoffdüngung ist unzulässig
· der Mindestabstand von 10 cm zwischen Boden und Mähwerk ist bei jeder Mahd zwingend einzuhalten
· die Fortbewegung der Mähtechnik ist stets in Schrittgeschwindigkeit zu gewährleisten
· das Mahdgut ist generell von der Fläche zu beräumen und schadlos entsprechend der geltenden Richtlinien

zu entsorgen

P 2 - Pflegekonzept Blühwiesen: Das Pflegekonzept P 2 für die Blühwiese (Maßnahmenflächen A 2) sieht eine
Mahd oder Beweidung zweimal im Jahr vor. Hierbei wird darauf geachtet, dass nicht alle Flächen zur gleichen
Zeit gemäht / beweidet werden. Unterschiedliche Schnittzeitpunkte, die mit dem Standort und umliegenden
Blühwiesen abgestimmt werden, ermöglichen eine ganzjährige Nahrungsbereitstellung und Deckung für
Insekten, Amphibien und Säugetiere. So sollten immer etwa 50 % einer Wiesenfläche Anfang März und im
August gemäht / beweidet werden. Die zweiten 50 % der Wiesenfläche sind im April und Oktober zu mähen /
beweiden. Der Turnus sollte jedes Jahr entsprechend beibehalten werden um die Ausbildung mehrjähriger
Pflanzen zu fördern, die auf diese regelmäßigen Schnitttermine angewiesen sind. Blühwiesenflächen direkt
entlang Straßen oder Wegen verlaufend, können aufgrund der Gewährleistung der Verkehrssicherheit
entsprechend öfter gemäht werden. Hierbei ist ein Streifen von 1 m (gemessen vom Fahrbahnrand) zu mähen.
Das Mähgut ist abzufahren.
Allgemeine Anforderungen an die Durchführung der Mahd/Beweidung:
· der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und eine Stickstoffdüngung ist unzulässig
· die Schnitthöhe beträgt etwa 10 cm, damit Pflanzen nicht totgeschnitten werden und Kleinlebewesen

geschützt sind
· die Fortbewegung der Mähtechnik ist stets in Schrittgeschwindigkeit zu gewährleisten
· das Mahdgut bleibt, bevor es abgefahren wird, einige Tage (max. 5) liegen, damit bereits gebildete Samen

auf der Fläche verbleiben (außer entlang von Straßen/Wegen)

(5) V-AFB1 - Bauzeitenregelung: Der Beginn der Bauarbeiten ist jahreszeitlich außerhalb der
Hauptreproduktionszeiten der Brutvögel und der Wanderungszeiten der Amphibien, zwischen dem
1. September und 1. März einzuordnen. Ist aus bautechnischen / vergaberechtlichen Gründen ein Baubeginn
zwischen dem 1. September und 1. März nicht möglich, ist die Maßnahme V-AFB2 umzusetzen.

V-AFB2 - Flächenfreigabe durch eine ökologische Baubegleitung vor Baubeginn: Sollte aus technischen oder
vergaberechtlichen Gründen die Einhaltung von V-AFB1 nicht gewährleistet werden können, so sind zwischen
1. März und 31. August (Hauptbrutzeit von Vögeln) die zu beanspruchenden Flächen durch fachkundiges
Personal auf Vorkommen geschützter und streng geschützter Tierarten zu kontrollieren. Sollten baubedingt
zusätzliche Gehölzfällungen nicht vermieden werden können, ist ebenfalls durch eine ökologischen
Baubegleitung (öBB) vor der Fällung zu prüfen, ob ein Besatz / eine Besiedelung mit geschützten Tieren
(Vögel) gegeben ist. Kommt es im Rahmen der öBB zu der Feststellung, dass sich Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten von boden- oder gehölzbrütenden Vogelarten im bebaubaren Bereich befinden, ist mit dem
Baubeginn bis zum Ende der Reproduktionsphase zu warten. Erst wenn eine Verletzung der
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ausgeschlossen werden kann, können die Flächen
bzw. die Fällung durch die öBB freigegeben werden.

CEF 1 - Ersatz von Feldlerchen-Brutrevieren: Für den Verlust von Brutrevieren der Feldlerche durch die
Überbauung mit PV-Modulen mit Reihenabständen < 3 m, sind Maßnahmen umzusetzen, welche die
entfallenden Reviere ersetzen sollen. Hierfür ist die Umsetzung einer produktionsintegrierten Maßnahme (PIK)
auf externen Ackerflächen im unmittelbaren Nahbereich des Plangebietes vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt
auf den Flurstücken 43/10 und 43/13 in der Gemarkung Raupenhain gemäß der beigefügten Abbildung.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt entsprechend der fachlichen Hinweise und Empfehlungen zur RL
AUK/2015 des LfULG für Maßnahmen auf Ackerland - Feldlerchengerechte Bewirtschaftung. Die Maßnahmen
finden auf Grundstücken des Bewirtschafters statt. Sie sind vertraglich zu sichern. Der Nachweis zur
Umsetzung der Maßnahmen hat jährlich zu erfolgen und ist unaufgefordert an die zuständigen Behörden weiter
zu leiten. Entsprechend den Empfehlungen der Informationsbroschüre (AuNAP AlundGL 2017_08_07) des
LfULG sollten mindestens 2 Feldlerchenfenster je Hektar angelegt werden. Im Zuge der Umsetzung der
nachfolgenden Maßnahme werden 6 Fenster je Hektar vorgesehen. Die Maßnahme hat in der auf den
Baubeginn folgenden Brutperiode wirksam zu sein, was in der Aussaat zuvor bereits berücksichtigt werden
muss. In den Ackerflächen sind jedes Jahr insgesamt 8 Feldlerchenfenster anzulegen.

Dies erfolgt durch gezieltes Auslassen von Flächen bei der Aussaat. Die frei gelassenen Flächen bedürfen
keiner Nachbehandlung. Die Größe eines Fensters soll im Wintergetreide min. 20 m², im Raps min. 40 m²
betragen. Die Verteilung der Fenster richtet sich nach Größe und Zuschnitt der Grundstücke. Die Fenster
sollten nicht direkt an Fahrspuren angrenzen. Zu Gehölzbeständen und Straßen ist ein Abstand von 50 m
einzuhalten. Die Fenster sind nicht zwingend jährlich an den gleichen Stellen herzustellen. Nach Brutende
(ab August) können diese überpflügt werden, was einem unerwünschten Aufwuchs entgegenwirkt.

(6) M-AFB1 - Optimierung von Randbereichen: Innerhalb der Maßnahmenflächen A 2 sind an geeigneten
Stellen, jeweils in lockerer, unregelmäßiger Anordnung und unterschiedlichen Flächendimensionen folgende
Maßnahmen einzubringen:
· Abschieben der oberen (nährstoffreichen) Bodenschicht (etwa 30-50 cm) und aufbringen eines

nährstoffarmen Substrates vor Ausbringung des Saatgutes; der entnommene Boden kann an anderer
Stelle wieder eingebracht oder zur Modellierung genutzt werden

· Schaffung natürlich wirkender Senken/Mulden und Hügel; die Bodenab-/-aufträge sollten dabei nicht
mehr als etwa 1,50 m betragen

· Ausbringen von Sandlinsen/Schotterflächen; vorheriger Oberbodenabschub ist möglich
· Schaffung von Hochstaudenfluren/Krautsäumen; wo möglich im Übergang zu Gehölzflächen; Herstellung

durch Selbstansaat oder unterstützt durch passende autochthone Ansaat und ein entsprechendes
Pflegeregime; Mahd der Säume ausschließlich mit Balkenmäher oder Handmähgerät im zweijährlichen
Rhythmus außerhalb der Vegetationszeit; Schnittgut ist zu entfernen

· Eine selektive Entfernung von unerwünschtem Aufwuchs (z.B. Brombeere, Hartriegel, Neophyten) soll
insbesondere am Beginn der Entwicklung erfolgen.

M-AFB2 - Herstellung von Habitatstrukturen: Innerhalb der Grünflächen (Maßnahmenbereich A 2, innerhalb
Sondergebietsfläche, soweit möglich und eine einfache Bewirtschaftung nicht behindert wird) sind an
geeigneten Stellen, jeweils in lockerer, unregelmäßiger Anordnung, folgende Maßnahmen einzubringen:
· Anlage von Lesesteinhaufen/Steinlinsen/Steinwällen
· Anlage von Sandlinsen
· Anlage von Altholzhaufen.
Die Strukturen sind möglichst im Nahbereich zueinander anzulegen. Bei der Pflege der Wiesenflächen um
die Strukturen sind diese, einschließlich eines Randbereiches von etwa 2 m, von der Mahd auszulassen.
Aufwuchs innerhalb der Strukturen ist etwa zweijährlich, außerhalb der Vegetationszeit, zu mähen.
Schnittgut ist zu entfernen. Eine selektive Entfernung von unerwünschtem Aufwuchs (z.B. Brombeere,
Hartriegel, Neophyten) soll insbesondere am Beginn der Entwicklung erfolgen.

M-AFB3 - Installation von Nisthilfen:
An den baulichen Anlagen (Trafostationen, Modultische) sind, soweit technisch möglich, Nisthilfen für Vögel
anzubringen und für die Dauer der Betriebszeit zu sichern. Zu verwenden sind dabei Nisthilfen für
Höhlenbrüter (z.B. Steinkauz, Kohl-, Blaumeise, Wendehals) und Halbhöhlenbrüter (Bachstelze,
Hausrotschwanz). Zusätzlich können auch Nisthilfen für Wildbienen angebracht werden.

M-AFB4 - Feldlerchenhabitate innerhalb der Anlage: Innerhalb der Sondergebietsfläche der TF 2.3 sind
mindestens 7 Freiflächen als potenzielle Brutreviere für die Feldlerche oder andere bodenbrütende
Vogelarten zu belassen. Entsprechend der technischen Möglichkeiten sollen dabei jeweils Freiflächen mit
einer Größe von etwa 30 mal 30 Metern verbleiben (2 mal 2 Modultische).  Die Flächen sind innerhalb der
gesamten Sondergebietsfläche zu verteilen und sollen dabei nicht direkt an Versorgungswege angrenzen.
Die Freiflächen müssen sich außerhalb der Abstände entsprechend dem Meideverhalten der Feldlerchen
befinden (mindestens 50 Meter zu Gehölzbeständen an der westlichen Grenze und anzulegender
Heckenpflanzung an der nordöstlichen Grenze sowie 100 Meter zu den Waldflächen im Norden und im
Süden der Teilfläche). Die Freiflächen sollen der Selbstbegrünung überlassen werden (keine Ansaat gemäß
Maßnahme A1) um durch eine lückige Vegetationsdecke die Bedingungen als Niststandort für Bodenbrüter
des Offenlandes zu begünstigen. Die Pflege der Flächen erfolgt entsprechend dem Pflegekonzept P 1 zur
Maßnahme A 1, wodurch gewährleistet wird, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
ausgelöst werden.

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
geändert worden ist.
Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
Sächsische Bauordnung (SächsBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch das Gesetz vom 1. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 366) geändert
worden ist.
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